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 Anlage 4 

 Bearbeiter   

 (030)  
Bescheinigung GeschZ (bitte immer angeben) 

über die Aufnahme eines Kindes mit gewöhnlichem Aufenthalt in Brandenburg AZ:           

• zur Vorlage in der Tageseinrichtung Datum  
 
 

für das Kind geboren am Anmeldung vom 
 gewünschter 

Betreuungsbeginn 

   
 

 
 
 

Gemäß Bescheid vom  ist das o.g. Kind berechtigt ab dem  
 

einen Platz in der Tageseinrichtung  
Name der Einrichtung 

 
Anschrift der Einrichtung und Name des Trägers 

in Anspruch zu nehmen und zwar lt. Befristung der Kostenübernahmeerklärung des Brandenburger Jugendamtes 
bis zum 

 

 

Die Berechtigung endet spätestens:  
• zum Schuleintritt  
• nach Aufgabe des gewöhnlichen Aufenthalts im Einzugsbereich des Jugendamtes, das die Kostenübernahme erklärt hat. 

 

Das Kind hat einen Bedarf hinsichtlich des Betreuungsumfanges für: 
   einen Halbtagsplatz (mindestens 4 Stunden bis höchstens 5 Stunden täglich) 

 

   einen Teilzeitplatz (über 5 Stunden bis höchstens 7 Stunden täglich) 
 

   einen Ganztagsplatz (über 7 Stunden bis höchstens 9 Stunden täglich) 
 

   einen erweiterten Ganztagsplatz (über neun Stunden) 
 

 Das Kind hat aufgrund der nachgewiesenen Behinderung einen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35 a des Achten  
 Buches Sozialgesetzbuch / nach §§ 53/54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und erhält somit eine zusätzliche personelle 

Hilfe. 
 
Die vorgenannten Feststellungen gelten nur, wenn bis zum 
belegt wurde.  ein Platz in der o.g. Tageseinrichtung  

 

Diese Bescheinigung ist fünf Jahre nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses aufzubewahren. 
 

Bei Aufnahme des Kindes und bei Beendigung des Betreuungsverhältnisses ist eine Kopie dieser Bescheinigung an die zuständige 
Stelle im Jugendamt zu übersenden! 

 

Tageseinrichtung (Stempel) 

 
Datum: 

 

 
Benachrichtigung über die Aufnahme eines Kindes mit gewöhnlichem Aufenthalt in Brandenburg 

 

Bezirksamt   von Berlin 
 

 
 

 
 

 

O.g. Kind wird in unserer Tageseinrichtung aufgenommen zum  mit einem Betreuungsumfang für: 
 

   einen Halbtagsplatz (mindestens 4 Stunden bis höchstens 5 Stunden täglich) 
 

   einen Teilzeitplatz (über 5 Stunden bis höchstens 7 Stunden täglich) 
 

   einen Ganztagsplatz (über 7 Stunden bis höchstens 9 Stunden täglich)  
 

   einen erweiterten Ganztagsplatz (über neun Stunden) 
 

Das Betreuungsverhältnis wurde zum  beendet. 
 


